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Museumstraße 7, A-1070 WIEN 

BMVRDJ-817.480/0008-DSR/2018 

TELEFON ●  (+43 1)  521522906 

E-MAIL ● DSR@BMVRDJ.GV.AT 

 

An das 

Bundesministerium für 
Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort 
 
Mit E-Mail: 
post.pers6@bmdw.gv.at 
 

 

 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das E-Government-Gesetz, das 
Signatur- und Vertrauensdienstegesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, 
das Dienstleistungsgesetz, das Informationsweiterverwendungsgesetz, das 
Wettbewerbsgesetz, die Gewerbeordnung, das Berufsausbildungsgesetz, das 
Ingenieurgesetz 2017, das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, das Wirtschafts-
kammergesetz 1998, das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 und das 
Ziviltechnikerkammergesetz 1993 geändert werden (Datenschutz-Anpassungs-
gesetz – Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) 
 

Der Datenschutzrat hat in seiner 237. Sitzung am 9. März 2018 einstimmig die 

Präsidiale des Datenschutzrates (§ 6 der Geschäftsordnung des Datenschutzrates) 

ermächtigt, eine Stellungnahme zu der im Betreff genannten Thematik abzugeben. 

Die Präsidiale des Datenschutzrates hat folgende Stellungnahme beschlossen: 

Der Datenschutzrat regt an, die Regelung des § 151 GewO – welcher daten-

schutzbezogene Ausübungsvorschriften für Adressverlage und Direkt-

marketingunternehmen enthält – dahingehend zu überprüfen, auf welche 

Rechtsgrundlage sich die Datenverarbeitung stützt, ob dem Transparenzgebot 

der DSGVO entsprochen wird und ob die sofortige Löschung der Daten bei 

Widerruf nach der DSGVO gewährleistet ist. 

 

14. März 2018 
Für den Datenschutzrat 

Der Vorsitzende: 
MAIER 

Elektronisch gefertigt 
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